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Artikel 18

(1) Im Rahmen der nach Artikel 17 dieses Titels angenommenen Beschlüsse kann der Rat die

Durchführung einer Mission einer Gruppe von Mitgliedstaaten übertragen, die über die erforderli-

chen Fähigkeiten verfügen und sich an dieser Mission beteiligen wollen. Die betreffenden Mitglied-

staaten vereinbaren untereinander die Ausführung der Mission.

(2) Der Rat wird und das Europäische Parlament werden von den an der Durchführung der

Mission beteiligten Staaten regelmäßig über den Stand der Mission unterrichtet und von ihnen so-

fort befasst, wenn sich aus der Durchführung der Mission neue weit reichende Konsequenzen erge-

ben oder das vom Rat nach Artikel 17 Absatz 2 dieses Titels festgelegte Ziel der Mission, ihr Um-

fang oder ihre Modalitäten geändert werden müssen. Der Rat nimmt in diesen Fällen nach Zustim-

mung durch das Europäische Parlament die erforderlichen Beschlüsse an.

Explanation (if any) :

Beschlüsse über die Durchführung von Missionen sollten vom Rat nur nach Zustimmung durch das
Europäische Parlament gefaßt werden können (vgl. meinen Änderungsvorschlag zu Artikel 17 Ab-
satz 2 des Präsidiumsentwurfs für den Titel "Außenpolitisches Handeln der Union" in Teil II der
Verfassung). Dies gilt folgerichtig auch für Änderungen eines solchen Beschlusses.


